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DEKRA Stellungnahme zum Gesetzesentwurf zur Verbesserung der Rahmenbedingungen luftsi-
cherheitsrechtlicher Zuverlässigkeitsüberprüfungen (ZÜP)

Sehr geehrter Herr Dr. Kloth,

DEKRA setzt sich als größte deutsche Sachverständigenorganisation für Sicherheit in allen Bereichen
ein. DEKRA Aviation Services unterstützt deshalb Kunden aller Branchen bei der Etablierung und Imple-
mentierung europäischer und nationaler Luftsicherheitsstandards im Unternehmen. Als Anbieter von um-
fassenden Schulungen und Beratungen zu Luftsicherheitsthemen verfolgt DEKRA Aviation somit das Ziel 
höchstmöglicher Luftsicherheit. Vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen bedanken wir uns sehr herz-
lich für die Möglichkeit, zum Referentenentwurf des Gesetzes zur Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen luftsicherheitsrechtlicher Zuverlässigkeitsüberprüfungen (ZÜP) Stellung zu beziehen, und erlauben 
uns folgende Anmerkungen: 

Zur Erhöhung der Luftsicherheit begrüßt DEKRA den Gesetzesentwurf, da eine Zusammenarbeit der 
verschiedenen Behörden für eine effektive Überprüfung der Personen im Luftverkehr unabdingbar ist.
Dennoch sehen wir noch Anpassungsbedarf.  

Nach unserem Verständnis erfüllen die Neuregelungen auf nationaler Ebene bereits die Anforderungen 
an die erweiterte Zuverlässigkeitsüberprüfung der Durchführungsverordnung (EU) 2019/103 der Europä-
ischen Kommission vom 23. Januar 2019, die mit Wirkung zum 31.12.2020 gelten werden. Nichtsdesto-
trotz empfiehlt sich hier direkt im Vorfeld eine Festlegung, ob und welche der beiden Überprüfungen für 
welchen Personenkreis anwendbar sein wird. 

Gleiches betrifft die Wiederholungsfristen der erweiterten bzw. normalen Zuverlässigkeitsüberprüfung. 
Diese wurden auf maximal 12 Monate bzw. 3 Jahre festgelegt, sofern die zuständigen Behörden nicht 
einen Mechanismus zur laufenden Überprüfung etablieren. Auch diese laufende Überwachung sollte 
durch die nationalen Neuregelungen erfüllt werden. 

Wir empfehlen daher, dass die kommenden europäischen Anforderungen direkt im Gesetzestext berück-
sichtigt werden. Durch diese Harmonisierung und inhaltliche Angleichung sollten zukünftige Unklarheiten 
vermieden werden können.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
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